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auf dem Gebiet des Vertragsrechts 
zu einem gewissen Erfolg geführt. 
Die Konvention ist seit dem 27.1. 
1980 in Kraft. Des weiteren wurde 
am 21.3. 1986 die Wiener Konven
tion über das Recht der Verträge 
zwischen Staaten und internationa
len Organisationen oder zwischen 
internationalen Organisationen an
genommen. Die Konvention tritt 
nach Hinterlegung der 35. Ratifika- 
tions- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft. Die wichtigste Regel des
v. V.srechts ist der zu den unab
dingbaren Grundprinzipien des 
geltenden demokratischen Völker
rechts gehörende Grundsatz, daß 
die Staaten die Verpflichtungen, 
die sie in Übereinstimmung mit 
der Charta der UNO übernommen 
haben, nach Treu und Glauben zu 
erfüllen haben (Pflicht zur Vertrags
treue). Das Wesen, der Inhalt und 
die politische Funktion v. V. wer
den vom Charakter der vertrag
schließenden Staaten bestimmt. In 
der Praxis imperialistischer Staaten 
sind v. V. oft Instrumente imperia
listischer Einmischungs- und Ex
pansionspolitik. Die v. V., die die 
sozialistischen Staaten mit kapitali
stischen Staaten abschließen, beru
hen auf der Achtung der Souverä
nität, der Gleichberechtigung, des 
gegenseitigen Vorteils der Ver
tragspanner und sind deshalb wirk
same Instrumente der friedlichen 
Zusammenarbeit zwischen den 
Völkern und Staaten; sie sind dar
auf gerichtet, den Frieden zu erhal
ten und zu festigen, die Ausübung 
des —» Selbstbestimmungsrechts der 
Völker und die —» friedliche Koexi
stenz von Staaten unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung zu gewähr
leisten. Die v. V., die sozialistische 
Staaten untereinander abschließen, 
sind vop den sozialistischen Völ
kerrechtsprinzipien und -normen, 
insbesondere dem Prinzip des so
zialistischen Internationalismus, 
bestimmt. Die zwischen den sozia
listischen Staaten abgeschlossenen 
zwei- und mehrseitigen v. V. sind

nicht nur Ausdruck völlig neuer 
zwischenstaatlicher Beziehungen 
der brüderlichen Zusammenarbeit 
und gegenseitigen kameradschaftli
chen Hilfe, sondern zugleich wich
tige Instrumente zur ständigen Fe
stigung und Entwicklung dieser 
Beziehungen.

Völkerschaft: Struktur- und Ent
wicklungsform der Gesellschaft in 
den ökonomischen Gesellschafts
formationen der Sklaverei und des 
Feudalismus. Die antiken V. der 
ersten Klassengesellschaften ent
standen als sozial-ethnische histori
sche Gemeinschaften aus dem Zu
sammenschluß verschiedener Stam
mesverbände zusammen mit den 
antiken Staatsbildungen. Sie beruh
ten auf der Produktionsweise der 
—» Sklavenhaltergesellschaft sowie der 
kleinen Warenproduktion und wa
ren durch das gemeinsame staatli
che Territorium, die gemeinsame 
Sprache und die Besonderheiten 
der Kultur und Lebensweise sowie 
der Sitten und Gebräuche charakte
risiert. Die V. wirkte als Entwick
lungsform der Sklavenhaltergesell
schaft, indem sie eine größere Be
völkerung zu einer sozialen Ein
heit zusammenfaßte und ihr. Zu
sammenwirken ermöglichte. Die 
meisten antiken V. sind mit der 
Sklavenhaltergesellschaft unterge
gangen. Auf der Grundlage der 
Feudalgesellschaft entstanden neue 
V. als Entwicklungsform des 

Feudalismus. Im Unterschied zu 
den V. der Sklavenhaltergesell
schaft besaßen sie eine größere Le
bensfähigkeit und die Tendenz zur 
nationalen Entwicklung. Deshalb 
kann die feudale V. auch zugleich 
als Nationalität bezeichnet werden. 
Aus den großen, politisch lebensfä
higen feudalen V. Europas gingen 
mit der Entwicklung der kapitalisti
schen Gesellschaftsformation die 
modernen —* Nationen hervor. Der 
Begriff der V. dient in der marxi
stisch-leninistischen Theorie auch 
dazu, solche sozial-ethnischen Ge-


